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Schreiben vom 16.05.2022 

STELLUNGNAHME: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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Schreiben vom 17.05.2022 

STELLUNGNAHME: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Ortsteil Neersen ist überwiegend durch eine kleinteilige Baustruktur geprägt. An der 

Virmondstraße und der Straße Niersplank werden durch 2- bis 3-geschossige 

Mehrfamilienhäuser städtebauliche Akzente gesetzt. Im Bereich rückwärtig der Virmondstraße 

soll ein städtebaulich verträglicher Übergang zum Außenbereich entstehen. Aus diesem Grund 

werden keine zusätzlichen Flächen für Stellplätze oder Garagen im rückwärtigen Bereich der 

Grundstücke festgesetzt. Zum einen wird so eine zusätzliche Versiegelung verhindert, zum 

anderen können die rückwärtigen Grundstücksbereiche als Garten-/Ruhebereiche genutzt 

werden.  

Aufgrund der Änderung, dass keine Hausgruppe mehr für das Grundstück festgesetzt ist, 

besteht die Möglichkeit einer Umsetzung als Mehrfamilienhaus. Durch die Einschränkung der 

Größe der Flächen für Stellplätze und Garagen wird gewährleistet, dass die Anzahl an 

Wohneinheiten, die entstehen können, begrenzt werden. 

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander – somit nur teilweise berücksichtigt. 
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Stellungnahme mündlich abgegeben am 18.05.2022 

STELLUNGNAHME: 

BESCHLUSSVORSCHLAG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der geplante Wendehammer wurde gespiegelt. Somit liegt keine öffentliche Verkehrsfläche 

auf den Flurstücken 2090 und 2091. 

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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Schreiben vom 20.05.2022 

STELLUNGNAHME: 
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BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anlage des Wendehammers wurde überplant, sodass dieser nach Süden ausgerichtet ist. 

Entsprechend wurde die als „Umschließung“ benannte Situation negiert. Parksuchverkehre 

basieren auf der Differenz von Fahrzeugen, welche Fahrzeugführende in einem Bereich, 

welcher sich in der Regel in unmittelbarer Nähe zum Ziel befindet, rechtskonform parken 

wollen und der Anzahl an derartigen Möglichkeiten zu parken für das entsprechende 

Fahrzeug, ohne Information über die aktuelle Verfügbarkeit der Möglichkeiten zu parken und 

einem Wert größer Null. Die Planstraße weist eine Sackgassenstruktur auf und wird im 

Bebauungsplan als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Radfahrende und zu Fuß 

Gehende können den Wendehammer Richtung Osten über einen gemeinsamen Rad- und 

Fußweg verlassen. Dieser ist die einzige Möglichkeit für Durchgangsverkehre. Diese Aspekte 

gestalten die Planstraße unattraktiv für Parksuchverkehre welche nicht Zielverkehre der 

Planstraße sind. Der Bebauungsplan ermöglicht das Errichten von Stellplätzen auf privatem 

Grund. In verkehrsberuhigten Bereichen ist das Parken nur auf ausgewiesenen Stellen erlaubt, 

welche in der Entwurfsplanung der Planstraße eingearbeitet werden sollen, um auch 

Besucherverkehren Stellplatzmöglichkeiten zu bieten. Entsprechend ist bei den Zielverkehren 

mit keinem signifikanten Anteil an Parksuchverkehren zu rechnen. Zusätzlich bietet die 

Straßenverkehrsfläche des Bebauungsplans im westlichen Drittel der Planstraße einen 

aufgeweiteten Raum, welcher ebenfalls bereits zum Wenden benutzt werden kann. Die 

Dimensionierung des geplanten Wendehammers ermöglicht das Wenden beispielsweise von 

Müllfahrzeugen. Derartige Dienstleistungen werden in der Regel maximal in ein oder zwei 

Wochenzyklen durchgeführt mit entsprechend nur punktueller Belastung der Planstraße. 

Die Virmondstraße von der Hauptstraße bis zum Levenweg ist als Hauptverkehrsstraße 

eingestuft und erfüllt am ehesten die Funktion einer Sammelstraße. Der Stich der 

Virmondstraße bis zum Steene Dyk ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Die Straße 

Niersplank ist als Anliegerstraße eingestuft und erfüllt mindestens die Funktion einer 
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Wohnstraße.  

Die Straße Niersplank weist eine niedrige Verbindungsfunktion auf. Die bleibende 

Bestandsbebauung ist geprägt von Doppel-, Einzel- und Reihenhäusern mit circa 30 bebauten 

Grundstücken entsprechend geringen Verkehren. Auch nach der Realisierung des 

Bauvorhabens ist die Verkehrsbelastung als gering zu bewerten. Gleiches Prinzip gilt für den 

verkehrsberuhigten Bereich der Virmondstraße.  

Vergangene Verkehrsmessungen des Kreises in der Virmondstraße, welche als Hauptstraße 

eingestuft ist, legen nahe, dass auch nach Realisierung des Bauvorhabens die untere Grenze 

der angemessenen Verkehrsstärke nicht erreicht wird.  

Entsprechend sind die prognostizierten zusätzlichen Verkehre durch das Bauvorhaben mit 

dem Bestandsnetz als verträglich einzustufen. 

Nach dem Masterplan Wohnen, den der Rat der Stadt Willich im Jahr 2017 beschlossen hat, 

besteht eine große Nachfrage nach verschiedensten Wohnformen in der Stadt Willich. Somit 

wird durch den Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – dazu beigetragen, ein Teil des 

Bedarfes an Wohnraum zu decken. Dafür kommen auch Grundstücke in Frage, die schon 

bebaut sind, jedoch eine wesentliche Tiefe bzw. Größe aufweisen. Diese Grundstücke eignen 

sich, um Wohnbauland zu entwickeln.  

Ein Bebauungsplan stellt die Planungsabsicht der Gemeinde für einen längeren Zeitraum dar. 

Der Plan, der als Satzung beschlossen wird, hat so lange eine Rechtswirkung, bis er durch die 

Gemeinde aufgehoben oder überplant wird. 

Der Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – stellt lediglich einen 

Angebotsbebauungsplan dar. Das bedeutet, dass es keine Verpflichtung gibt das Baurecht auf 

den Grundstücken umzusetzen.  

Es wurde keine Festsetzung getroffen, die ausschließlich Doppelhäuser zulässt. Mit Einigung 

der Eigentümer des Nachbargrundstücks und einem An-/Verkauf könnte ebenso ein 

Einzelhaus entstehen. 

Um die Möglichkeiten der Ausnutzung des Grundstücks jedoch zu erweitern, wurde das 

Baufenster auch an die westliche Grundstücksgrenze erweitert, sodass die Garage überbaut 

werden könnte. Somit könnte nun anstatt eines ca. 4,9 m breiten Baukörpers, ein ca. 7,9 m 

breiter Baukörper entstehen. Eine Einigung mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke ist 

jedoch weiterhin erforderlich.  

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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Schreiben vom 23.05.2022 

STELLUNGNAHME: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Nach dem Masterplan Wohnen, den der Rat der Stadt Willich im Jahr 2017 beschlossen hat, 

besteht eine große Nachfrage nach verschiedensten Wohnformen in der Stadt Willich. Somit 

wird durch den Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – dazu beigetragen ein Teil des 

Bedarfes an Wohnraum zu decken. Dafür kommen auch Grundstücke in Frage, die schon 

bebaut sind, jedoch eine wesentliche Tiefe aufweisen. Diese Grundstücke eignen sich, um 

Wohnbauland zu entwickeln.  

Ein Bebauungsplan stellt die Planungsabsicht der Gemeinde für einen längeren Zeitraum dar. 

Der Plan, der als Satzung beschlossen wird, hat so lange eine Rechtswirkung, bis er durch die 

Gemeinde aufgehoben oder überplant wird. 

Der Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – stellt lediglich einen 

Angebotsbebauungsplan dar. Das bedeutet, dass es auf den Grundstücken keine 

Verpflichtung gibt das Baurecht umzusetzen.  

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt für rückwärtigen Grundstücke entlang der 

Virmondstraße Wohnbauflächen dar. Die Flächennutzungsplanänderung erfolgt für den 

südlich angrenzenden Teil. 

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander - somit nur teilweise berücksichtigt. 
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Schreiben vom 23.05.2022 

STELLUNGNAHME:  

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Nach dem Masterplan Wohnen, den der Rat der Stadt Willich im Jahr 2017 beschlossen hat, 

besteht eine große Nachfrage nach verschiedensten Wohnformen in der Stadt Willich. Somit 

wird durch den Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – dazu beigetragen ein Teil des 

Bedarfes an Wohnraum zu decken. Dafür kommen auch Grundstücke in Frage, die schon 

bebaut sind, jedoch eine wesentliche Tiefe aufweisen. Diese Grundstücke eignen sich, um 

Wohnbauland zu entwickeln.  

Der Bebauungsplan Nr. 25 N – östlich Niersplank – stellt lediglich einen 

Angebotsbebauungsplan dar. Das bedeutet, dass es auf den Grundstücken keine 

Verpflichtung gibt das Baurecht umzusetzen.  

Ein Bebauungsplan stellt die Planungsabsicht der Gemeinde für einen längeren Zeitraum dar. 

Der Plan, der als Satzung beschlossen wird, hat so lange eine Rechtswirkung, bis er durch die 

Gemeinde aufgehoben oder überplant wird. 

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt für rückwärtigen Grundstücke entlang der 

Virmondstraße Wohnbauflächen dar. Die Flächennutzungsplanänderung erfolgt für den 

südlich angrenzenden Teil. 

Die vorgebrachte Stellungnahme wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander - somit nur teilweise berücksichtigt. 
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